
§2 Zweck des Vereins 

... 

Der Verein fördert und unterstützt die Tätigkeit der Kinder- und Jugendgruppen der 

Ortsvereine und organisiert darüber hinaus eigene Initiativen und Unternehmungen der 

Jugendarbeit auf Kreisebene. Dabei sind die Aktivitäten so zu organisieren, dass sie an die 

Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt, mitgestaltet und selbst 

organisiert werden können. Die Gründung und regelmäßige Tätigkeit von Kinder- und 

Jugendgruppen der Ortsvereine wird unterstützt. Kinder und Jugendliche sollen dadurch den 

Wert der Natur und ökologische Zusammenhänge erkennen, Umwelt- und Naturschutz sowie 

Gartenkultur fördern, zur Selbstbestimmung befähigt, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 

und sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Das Nähere regelt die 

Jugendordnung für die Kinder- und Jugendgruppen im Kreisverband für Gartenbau und 

Landespflege <Name>. 


